
Bericht des Vorstands an die Hauptversammlung über den Ausschluss des Bezugsrechts
bei Veräußerung eigener Aktien gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 i.V.m. § 186 Abs. 4 Satz 2, § 186
Abs. 3 Satz 4 AktG zu Tagesordnungspunkt 6

Die Gesellschaft hat auf Grund der in Tagesordnungspunkt 7 erteilten Ermächtigung der
Hauptversammlung vom 12. Juni 2007 insgesamt 1.470.000 Stück eigene Aktien (entsprechend
2,33 Prozent des Grundkapitals) erworben. Durch die nun vorgeschlagene Erneuerung der
Ermächtigung unter Tagesordnungspunkt 6 soll die Gesellschaft auch weiterhin in die Lage
versetzt werden, eigene Aktien zu erwerben, falls sie in Zukunft eigene Aktien erwerben möchte.

Neben dem Erwerb über die Börse soll die Gesellschaft auch die Möglichkeit erhalten, eigene
Aktien durch ein öffentliches Kaufangebot oder eine an alle Aktionäre gerichtete Einladung zur
Abgabe von Verkaufsofferten zu erwerben. Bei diesen Varianten kann jeder verkaufswillige
Aktionär der Gesellschaft entscheiden, wie viele Aktien und, bei Festlegung einer Preisspanne,
zu welchem Preis er diese anbieten möchte. Übersteigt die zum festgesetzten Preis angebotene
Menge die von der Gesellschaft nachgefragte Anzahl der Aktien, so muss eine Zuteilung der
Annahme der Verkaufsangebote erfolgen. Hierbei soll es möglich sein, eine bevorrechtigte
Annahme kleiner Offerten oder kleiner Teile von Offerten bis zu max. 100 Stückaktien
vorzusehen. Diese Möglichkeit dient dazu, gebrochene Beträge bei der Festlegung der zu
erwerbenden Quoten und kleine Restbestände zu vermeiden und damit die technische
Abwicklung zu erleichtern.

Auf die im Rahmen dieser Ermächtigung gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG erworbenen Aktien
dürfen zusammen mit anderen Aktien der Gesellschaft gemäß § 71 Abs. 2 Satz 1 AktG nicht
mehr als zehn vom Hundert des Grundkapitals der Gesellschaft entfallen. Die Gesellschaft ist
nach dem Beschlussvorschlag auch berechtigt, die auf Grund dieser Ermächtigung erworbenen
eigenen Aktien ganz oder teilweise unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre zu
veräußern oder zu begeben.

Auf Grund gesetzlicher Bestimmungen können die von der Gesellschaft erworbenen eigenen
Aktien über die Börse oder durch ein öffentliches Angebot an alle Aktionäre wieder veräußert
werden. Mit diesen Möglichkeiten des Verkaufs wird bei der Wiederausgabe der Aktien das Recht
der Aktionäre auf Gleichbehandlung gewahrt.

Der Beschlussvorschlag sieht vor, dass der Vorstand eine Veräußerung der auf Grund der
vorgeschlagenen Ermächtigung der Hauptversammlung erworbenen eigenen Aktien auch in
anderer Weise als über die Börse oder durch Angebot an alle Aktionäre vornehmen kann, wenn
die eigenen Aktien zu einem Preis veräußert werden, deren Wert den Börsenpreis von Aktien
gleicher Ausstattung der Gesellschaft zum Zeitpunkt der Veräußerung nicht wesentlich
unterschreitet. Mit dieser Ermächtigung, die einem Bezugsrechtsausschluss gleichkommt, wird
von der in § 71 Abs. 1 Nr. 8 Satz 5 AktG in entsprechender Anwendung des § 186 Abs. 3 Satz 4
AktG zugelassenen Möglichkeit zum erleichterten Bezugsrechtsausschluss Gebrauch gemacht.
Im Interesse der Gesellschaft soll damit insbesondere die Möglichkeit geschaffen werden,
institutionellen oder anderen Investoren Aktien der Gesellschaft anzubieten und/oder den
Aktionärskreis der Gesellschaft zu erweitern. Die Gesellschaft soll dadurch auch in die Lage
versetzt werden, auf günstige Börsensituationen schnell und flexibel reagieren zu können. Den
Interessen der Aktionäre wird dadurch Rechnung getragen, dass die Aktien nur zu einem Preis
veräußert werden dürfen, der den Börsenpreis der Aktien der Gesellschaft zum Zeitpunkt der
Veräußerung nicht wesentlich unterschreitet. Mit der Festlegung eines Durchschnittskurses für
den maßgeblichen Börsenpreis soll gewährleistet werden, dass die Interessen der Aktionäre der
Gesellschaft nicht durch zufällige Kursbildungen beeinträchtigt werden.



Diese Ermächtigung zur Veräußerung eigener Aktien gegen eine Barleistung beschränkt sich auf
insgesamt höchstens 10 Prozent des im Zeitpunkt des Wirksamwerdens und des im Zeitpunkt
der Ausübung dieser Ermächtigung vorhandenen Grundkapitals der Gesellschaft. Auf diese
Begrenzung auf 10 Prozent des Grundkapitals sind diejenigen Aktien mit anzurechnen,

- die zur Bedienung von Schuldverschreibungen mit Wandlungs- oder Optionsrecht
möglicherweise zukünftig ausgegeben werden, sofern die Schuldverschreibungen aufgrund
einer zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens dieser Ermächtigung geltenden bzw. an deren
Stelle tretenden Ermächtigung in entsprechender Anwendung des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG
unter Ausschluss des Bezugsrechts ausgegeben werden;

- für die das Bezugsrecht der Aktionäre in Anwendung des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG bei
Ausnutzung des genehmigten Kapitals ausgeschlossen wird.

Durch die Anrechnungen wird sichergestellt, dass erworbene eigene Aktien nicht unter
vereinfachtem Ausschluss des Bezugsrechts entsprechend § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG veräußert
werden, wenn dies dazu führen würde, dass insgesamt für mehr als zehn vom Hundert des
Grundkapitals Bezugsrechte der Aktionäre in unmittelbarer oder mittelbarer Anwendung von §
186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgeschlossen werden. Diese Beschränkung liegt im Interesse der
Aktionäre, die ihre Beteiligungsquote möglichst aufrecht erhalten wollen.

Der Vorstand soll weiterhin ermächtigt werden, die auf Grund der vorgeschlagenen Ermächtigung
erworbenen eigenen Aktien als Gegen- oder Teilgegenleistung für den Erwerb von Unternehmen
oder Beteiligungen an anderen Unternehmen oder Unternehmensteilen oder im Rahmen von
Unternehmenszusammenschlüssen zu begeben. Der internationale Wettbewerb verlangt
zunehmend diese Form der Akquisitionsfinanzierung. Vor diesem Hintergrund ist es für die
weitere Entwicklung und Verstärkung der Marktstellung der Gesellschaft von großer Bedeutung,
dass sie die Möglichkeit erhält, im Rahmen ihrer Beteiligungsstrategie geeignete Beteiligungen
nicht nur im Wege einer Barkaufpreiszahlung, sondern auch im Wege einer Sachgegenleistung
durch Überlassung von Aktien der Gesellschaft erwerben zu können. Der Gesellschaft steht
derzeit auch das Genehmigte Kapital gemäß § 4 Abs. 4 der Satzung für den Erwerb von
Unternehmen oder von Beteiligungen an Unternehmen zur Verfügung. Die vorgeschlagene
Ermächtigung zur Verwendung eigener Aktien stellt insoweit eine Ergänzung zum Genehmigten
Kapital der Satzung dar. Diese Ermächtigung soll der Gesellschaft den notwendigen
Handlungsspielraum geben, sich bietende Akquisitionsgelegenheiten schnell und flexibel ohne
Kapitalerhöhung nutzen zu können. Da eine solche Verwendung der erworbenen Aktien meist
kurzfristig im Wettbewerb mit anderen Erwerbsinteressenten und unter Wahrung der gebotenen
Vertraulichkeit erfolgen muss, ist die Ermächtigung zur Veräußerung der erworbenen eigenen
Aktien in anderer Weise als über die Börse oder durch Angebot an alle Aktionäre erforderlich.
Dem trägt der vorgeschlagene Ausschluss des Bezugsrechts Rechnung. Der Vorstand wird
jeweils im Einzelfall sorgfältig prüfen, ob er von dieser Ermächtigung Gebrauch macht, sobald
sich Möglichkeiten zum Erwerb einer Beteiligung konkretisieren. Er wird das Bezugsrecht der
Aktionäre nur dann ausschließen, wenn sich der Erwerb im Rahmen der Beteiligungsstrategie der
Gesellschaft hält und wenn der Erwerb gegen Hingabe von Aktien der Gesellschaft im
wohlverstandenen Interesse der Gesellschaft liegt. Bei der Festlegung der Bewertungsrelationen
wird der Vorstand sicherstellen, dass die Interessen der Aktionäre angemessen gewahrt werden
und demzufolge von der Ermächtigung nur insoweit Gebrauch gemacht wird, als der Wert der zu
erwerbenden Beteiligung in einem angemessenen Verhältnis zum Wert der hinzugebenden
VERBIO-Aktien steht.

Der in der Hauptversammlung der VERBIO Vereinigte BioEnergie AG vom 18. September 2006
unter Tagesordnungspunkt 2 der Tagesordnung beschlossene „VERBIO-Aktienoptionsplan 2006
bis 2011“ kann durch das an jener Hauptversammlung beschlossene bedingte Kapital in Höhe
von EUR 2 Mio. erfüllt werden. Der unter Punkt 6 der diesjährigen Tagesordnung vorgeschlagene
Beschluss soll der Gesellschaft die Möglichkeit geben, den Aktienoptionsplan auch durch den
vorherigen Erwerb eigener Aktien zu bedienen. Es sind Situationen möglich, in denen die



Erhöhung des Grundkapitals durch Ausgabe neuer Aktien nicht sinnvoll ist; in diesen Fällen
sollen auch eigene Aktien eingesetzt werden können. Die Flexibilität der Gesellschaft wird so
erhöht, angemessen auf die jeweilige Situation zu reagieren.

Die Eckpunkte des „VERBIO-Aktienoptionsplan 2006 bis 2011“ wurden von der Hauptver-
sammlung am 18. September 2006 beschlossen. Sie sind als Bestandteil der notariellen
Niederschrift über die Hauptversammlung vom 18. September 2006 beim Handelsregister am
Sitz der Gesellschaft einsehbar. Auf Verlangen erhält jeder Aktionär unverzüglich und kostenlos
eine Kopie der vorbezeichneten Unterlagen. Die Entscheidung darüber, wie die Optionen im
Einzelfall erfüllt werden, treffen die zuständigen Organe der Gesellschaft; sie werden sich dabei
allein vom Interesse der Aktionäre und der Gesellschaft leiten lassen und in der jeweils nächsten
Hauptversammlung über ihre Entscheidung berichten.

Darüber hinaus soll die Gesellschaft in der Lage sein, Belegschaftsaktien an Arbeitnehmer und
Pensionäre der Gesellschaft und der mit ihr verbundenen Unternehmen auszugeben. Die
Ausgabe von Belegschaftsaktien fördert die Identifikation der Mitarbeiter mit dem Unternehmen
und die Übernahme von Mitverantwortung und liegt daher im Interesse der Gesellschaft und ihrer
Aktionäre. Mitarbeiteraktien könnten auch gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 2 AktG ohne gesonderten
Hauptversammlungsbeschluss angeboten werden. Wir möchten Aktien aber auch im Rahmen
innovativer Beteiligungsmodelle anbieten können, z.B. erst bei Erreichen besonderer Ziele, die
den Ertrag des Unternehmens steigern können.

Über die Einzelheiten des Erwerbs und die Verwendung eigener Aktien wird der Vorstand jeweils
auf der Hauptversammlung berichten, die dem Erwerb und/oder der Verwendung der eigenen
Aktien nachfolgt.

Die Gesellschaft soll eigene Aktien auch ohne erneuten Beschluss der Hauptversammlung
einziehen können.

Der vorstehende Bericht zu Tagesordnungspunkt 6 ist auf der Internetseite der Gesellschaft unter
www.verbio.de -> Investor Relations -> Hauptversammlung abrufbar und wird auch auf der
Hauptversammlung zugänglich gemacht. Eine Abschrift wird jedem Aktionär auf Verlangen
unverzüglich und kostenlos erteilt und zugesandt.

Zörbig/Leipzig, im Mai 2010

VERBIO Vereinigte BioEnergie AG
Der Vorstand

Claus Sauter Dr.-Ing. Georg Pollert
Vorstandsvorsitzender Stellv. Vorstandsvorsitzender


